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Umsatzsteuer bei Provisionen auf Wertpapiervermittlungen 

Stand: 17.03.2008 

 

Die OFD Koblenz hat sich mit Schreiben vom 29.1.2008 zur umsatzsteuerlichen Behandlung der 

Kontinuitäts- und Bestandsprovisionen bei der Vermittlung von Wertpapieren geäußert (S 7160e 

A - St 44 2). Dies ist auf alle noch offene Fälle anzuwenden. 

Fondsgesellschaften vertreiben Fondsanteile häufig über Banken (sogenannte Primärbanken). 

Die Primärbanken vermitteln die Anteile auf Provisionsbasis. Der von den Banken erbrachte 

Vermittlungsumsatz ist in der Regel gem. § 4 Nr. 8e UStG steuerfrei. 

Die Fondsgesellschaften gehen vermehrt dazu über, den Banken neben der für die einmalige 

Vermittlung entstehenden sog. Absatzprovision auch eine sog. Kontinuitätsprovisi-

on/Bestandsprovision zu vergüten (zweistufiges Provisionsmodell). Die Höhe der Kontinuitäts-

provision orientiert sich an dem Bestandswert der Fondsanteile. Dieser ergibt sich aus dem 

Durchschnitt der monatlichen Bestandswerte, die sich aus den jeweils aktuellen Rückkaufwerten 

der Fondsanteile ermitteln. 

Der BFH hatte entschieden, dass auch die Kontinuitätsprovisionen Entgelt für die steuerfreien 

Vermittlungsleistungen der Primärbanken sind und nicht für eine davon zu trennende, zusätzli-

che Leistung sind (19.4.2007, V R 31/05, BFH/NV 2007, 1546). Daher sind gezahlte Kontinui-

tätsprovisionen ebenfalls gem. § 4 Nr. 8e UStG steuerfrei. Eine steuerfreie Vermittlungsleistung 

kommt auch in den Fällen in Betracht, in denen Fondsanteile des einzelnen Kunden nicht aus-

schließlich durch das Kreditinstitut vermittelt wurden.  

Das gilt allerdings nicht, wenn das Kreditinstitut überhaupt keine Vermittlungsleistung gegenüber 

der Fondsgesellschaft erbracht hat. In diesen Fällen liegen reine Depotumschichtungen vor. Die 

Bank hat hierbei die ursprünglich über einen anderen Vermittler erworbenen Fondsanteile in ihre 

Verwaltung genommen. Die in diesem Fall erhaltene Kontinuitätsprovision ist als steuerpflichtige 

Bestandspflegeleistung zu behandeln. 
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Hinweis: Das LfSt Bayern (19.12.2007, S 7160 e - 5 St 35 N) hatte sich bereits zuvor zu dieser 

Thematik geäußert.  

Hiernach liegt eine steuerpflichtige Bestandspflegeleistung vor, wenn eine Bank von einer 

Fondsgesellschaft Provisionen hinsichtlich eines Kundendepots erhält, aber die in diesem Depot 

befindlichen Fondsanteile nicht vermittelt wurden, sondern durch Depotumschichtungen in ein 

Depot der Bank gelangten. Sofern neben der Vermittlung noch weitere Leistungen erbracht wer-

den, die ihrerseits gesonderte Hauptleistungen darstellen, sind vom o.a. BFH-Urteil nicht betrof-

fen. Zu nennen sind hier Bemühungen des Vermittlers, um den Anleger als Fondsinvestor zu 

erhalten und zu betreuen sowie über die Produkte der Fondsgesellschaft zu informieren, soweit 

diese Elemente Gegenstand einer besonderen Leistungsverpflichtung sind. Insoweit handelt es 

sich auch hier um steuerpflichtige Bestandspflegeleistungen. 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft: 

Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Steuerrecht 
Rolfjosef Hamacher 
 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 
hamacher@axis.de 
 

Rechtsanwalt,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
 
Heinrichstraße 155 – 40239 Düsseldorf 
Fon 0211/43 83 560 
Fax 0211/43 83 5611 
bernhard.fuchs@rafuchs.de 
fuchs@axis.de 
 

 

Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


